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Auf Grund Beschlusses des. Ministerrats vom 
13. März· 1951 ersuche ich um weitere verfassuilgs~ 
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Entwurf eines Gesetzes 
zm· Ausführung des § 413 StPO. 

(Amtsrichterliche Strafverfi.igung) 

Art. 1 

Bei der Landpolizei und der Landesgrenzpolizei 
sind sämtliche Dienststellen einschließlich der Posten, 
bei den Gemeindepolizeien die von den Gemeinde­
räten zu bestimmenden Dienststellen befugt, bei 
Übertretungen nach Maßgabe des § 413 Abs. 1 
StPO. zu verfahren. 

Art. 2 

Die VollzugsvorsChriften erlüfH das Staatsmini­
sterium des Innern im Benehmen mit dem Staats-· 
ministerium der Justiz. 

Art.3 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1951 in Kraft. 

1 

Begrünclung 

I. Allgemeines 

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 12 über die Auf­
hebung des Gesetzes über den Erlafl polizeilicher Straf­
verfüg·ungen (Polizeistrafverfügung·sg·esetz) vom 4. Mai 
1939 (GVBl. S. 169) vom 28. Januar 1946 (GVBL S. 54) ist 
das Polizeisüafverfügungsgesetz mit allen zu seiner 
Durchführung erlassenen Vero1:dnungen und Bekannt­
machungen aufgehoben worden. In Art. 3 des Gesetzes 
Nr. 12 wurde ferner bestimmt, dafl sämtliche Über­
tretungen, die in Reichs- und Landesgesetzen, Reichs­
nncl Landespolizeiverordnungen, oberpolizeilichen, kreis­
polizeilichen und· ortspolizeilichen Vorschriften unter 
Strafe gestellt sind, von den Amtsrichtern abgeurteilt 
werden. 

Mit Gesetz Nr. 5? zur Überleitung der Befugnis zum 
ErlaH von Strafverfügungen von den Polizeibehörden 
auf die Gerichte vom 30. November. 1946 (GVBL f9.J,? 
S. 16) wurde in Bayern erstmals ein am t s richte r -
1 ich es Straf verfüg u n g s verfahren (unter Aus­
schaltung· der Staatsanwaltschaften) eingeführt, wenn 
auch in Art. 2 Abs. · 1 von Straf b e f eh 1 die Rede ist. 
Danach sollten die Polizeibehörden in allen Fällen, in 
denen sie nach dem am 1. Februar 1946 aL1ller Kraft 
getretenen Polizeistrafverfügungsgesetzen berechtigt 
waren, St_rafverfügungen selbst zu erlassen, ihre Ver~ 
J1andlungen nach Einvernahme des Beschuldig·ten an das 
Amtsgericht übersenden. Dabei sollten die Beweismittel 
und das zur Anwendung kommende Strafgesetz bezeich­
net und ein. Vorschlag zum Strafmaß gemacht werden. 

Der Vollzug des Gesetzes Nr. 5? hat jedoch nur eine 
beschränkte praktische Bedeutung erlangen können, weil 
im Hinblick auf die Wandlung des Polizeibegriffs unter 
dem Einfluß des Besatzungsrechts und die Beschränkung 
des polizeilichen Aufgabenbereichs Art. 1 a.a.O. nur noch 
in Gemeinden mit eigener Polizei angewendet werden· 
konnte, in denen die frühere staatliche Polizei oder der 
Oberbürgermeister oder der Bürgermeister eine zum 
Erlaß von Strafverfügungen berechtigte „Polizeibehörde" 
war. Das gleiche gilt für die Anwendbarkeit der gemein-

. samen Bekanntmachung der Staatsministerien des Innern, 
der Justiz und Verkehrsangelegenheiten vom 30. März 
1949 Nr. 2506 cl I über Maßnahmen zur Vereinfachung 
und Beschleunigung des Verfahrens bei Verkehrsüber­
tretungen (Bayer. Staatsanzeiger Nr. 13). Davon ab­
gesehen wird das Gesetz Nr. 5? und damit auch die zu 
seinem Vollzug erlassene Bekanntmachung vom 30. März 
1949 vom 1. April 1951 an überhaupt nicht mehr anwend­
bar sein (Art. 8 Nr. 51 des Gesetzes zur Wiederherstel­
lung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichts­
verfassung· usw. vom 12. September 1950 - BGBl. 
s. 455 -). 

Dafür. eröffnet nunmehr die Neufassung des § 413 
StPO. (Art. 3 Nr. 1?9 des Gesetzes zur Wiederherstellung 
der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfas­
sung usw.) erneut die Möglichkeit der Anwendung eines 
abgekürzten gerichtlichen Verfahrens dadurch, clafi die 
„Polizeibehörden" durch Landesrecht ermächtigt werden 
können, bei Übertretungen ihre Verhandlungen nach 
Vernehmung des Beschuldigten statt der Staatsanwalt­
schaft (§ 163 Abs. 3 StPO.) unter Bezeichnung der Beweis­
mittel und des. anzuwendenden Strafgesetzes und unter 
Anfügung eines Vorschlags zum Strafmaß dem Amts­
gericht zu übersenden .. Wird eine solche Ermächtigung· 
erteilt - die Wiedereinführung der sogenannten polizei-

· lichen Strafverfügung durch Landesgesetz ist nunmehr 
bundesrechtlich ausgeschiossen (vergl. § 6 Abs. 1 Satz 2 
des EGStPO. i.cl.F. des Ar.t. 3 Abschn. II des Gesetzes 
zur Wiederherstellung der Rechtseinheit usw. vom 
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12. September i950) - und werclen auf Grund der Er­
mächtigung Strafanzeigen nach Maßgabe des § 413 Abs. 1 
StPO. erstattet, so kommt das Verfahren über amt~­
richter liche Strafverfügungen gemäß § 41'3 Abs. 2-5 m 
Verbindung mit §§ 409-412 StPO. in Gang. 

. Die Frage, ob der Landesgesetzgeber .von der . in 
§ 413 StPO. eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen 
soll, ist zu bejahen. 

Das Bayerische Gesetz Nr. 5? hat trotz seines be­
schränkten Anwendungsgebiets eine Entlastung der 
Staatsanwaltschaft bedeutet; diese Entlastung würde 
durch das Außerkrafttreten des Gesetzes Nr. 5? am 
1. April 1951 wegfallen, wenn nicht das vorliegende 
Gesetz die Lücke schlösse. Um die Strafgerichte und 
Staatsanwaltschaften für ihre eigentlichen Aufgaben, die 
rasche und nachdrückliche Bekämpfung und Aburteilung· 
der mittleren und schweren Kriminalität (Vergehen und 
Verbrechen) ·arbeitsfähig zu erhalten, muß daher für 
die groHe Zahl der Übertretungen ein vereinfachtes Ver­
fahren bestehen, wie es § 413 StPO. ermöglicht und das 
vorliegende Gesetz sc.liaffen soll. Andererseits wird da­
durch auch erreicht, daß die im öffentlichen Interesse 
liegende Verfolgung von Übertretungen rasch. und dorh 
mit den erforderlichen rechtsstaatlichen Garantien durch~ 
geführt werden kann. . 

Bemerkt sei noch, daß die Einführung des Ver­
fahrens nach Maßgabe des Enforurfs keineswegs einen 
Verzicht auf die weiteren Bemühungen der Staatsregie­
rung bedeutet, die Zustimmung der Besatzungsmacht 
zur gesetzlichen Wiedereinführung der gebührenpfl.ich­
tigen polizeilichen Verwarnungen zu· erhalten. Diese 
Bemühungen werden vielmehr weiterhin fortgesetzt, 
weil sich die Staatsregierung von der Wiedereinführung 
der gebührenpflichtigen polizeilichen Verwarnungen in 
besonderem Maße eine Besserung der Verkehrszucht 
erhofft. 

Die Notwendigkeit einer landesrechtlichen Regelung 
d u r c h Ce s et z ergibt sich aus Art. ?? Abs. 1 Satz 1 
der bayerischen Verfassung (Regelung der Zuständig­
keiten der staatlichen Organe). 

II. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des Ge­
setzes folgendes bemerkt: 

Zu Art. 1: 

Der Begriff „Polizeibehörden" in § 41~ StPO. kann 
nach- dem Sachzusammenhang nur im Siim von (Voll­
zugs-) Polizeidienststellen verstanden werden. Es · han-

delt sich also nur darum, den Kreis der Polizeidienst­
stellen, die bei der Verfolgung von Übertretungen nach 
§ 413 StPO. verfahren können, abzugrenzen. Da es er­
wünscht ist, daR ühertretungsfälle im Regelfall in dem 
abgekürzten Verfahren nach § 413 StPO. zur Aburteilung 
kommen, erscheint es geboten, die Zuständigkeit der 
Polizei nach § 413 StPO. möglichst weit nach unten aus­
zudehnen. Der Entwurf sieht daher sowohl bei cler 
Landpolizei als auch bei der Grenzpolizei als unterstes 
Organ für Anzeigen nach § 413 StPO. den Posten vor, 
vertreten durch den Postenführer. Allerdings ist beab­
sichtigt, in einer Ausführungsbekanntmachung· zu dem 
Gesetz vorzuschreiben, daß bei der Landpolizei die vom 
Posten erstellten Strafanzeigen über die Bezirksinspek­
tion, bei der Grenzpolizei über die Grenzpolizeistelle 
geleitet werden. Hierdurch tritt im allgemeinen keine 
Verzögerung des Verfahrens ein, weil sich Amtsgerichte 
in der Regel doch nur am Sitz einer Bezirksinspektion 
oder einer Grenzpolizeistelle befinden, während es 
andererseits auf diesem Weg möglich ist, eine Kontrolle 
der Strafanzeigen, die im Wege der amtsrichterlichen 
Strafverfügung zur Aburteilung kommen sollen, dur~1-
zuführen und damit eine einheitliche Handhabung m 
einem größeren Bereich zu gewährleisten. Die Anzeige­
erstattung wird sich praktisch .im allgemeinen auf die 
Posten beschränken; doch wollten die übergeordneten 
Polizeidienststellen der Landpolizei und der Landes­
grenzpolizei von der Zuständigkeit zur Anzeigeerstattung· 
nach § 413 StPO. nicht ausgeschlpssen werden, weil sich 
auch für diese gelegentlich die Möglichkeit zur Ver-
folgung von übel'tretungen ergeben kann. • 

Bei den Gemeindepolizeien überläßt der Entwurf 
die Bestimmung der Polizeidienststellen, die nach § 413 
StPO. verfahren können, den Gemeinderäten, weil die 
unmittelbare Festlegung im Gesetz wegen der Unter~ 
schiede in den Größenverhältnissen der einzelnen Ge­
meindepolizeikörper und der dadurch bedingten Ver­
schiedenheiten in der Org·anisation nicht möglich ist. 

Zu Art 2: 

Die Bestimmung beruht auf Art. 55 Nr. 2 der 
bayerischen -Verfassung. 

Zu Art. 3: 

Das Gesetz soll am 1. April in Kraft treten, weil zu 
diesem Zeitpunkt die weitere Anwendbarkeit des Ge­
setzes Nr. 5? und damit auch der Bekanntmachung vom 
30. März 1949 über MaRnahmen zur Vereinfachung und 

·Beschleunigung des Verfahrens be( Vei·k:ehrslibertretun­
gen entfällt.. 


